
Die Mobile Hundeschule München

Allgemeine Studienbedingungen

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
Vertragsbestandteil. Damit es zu keinen Unklarheiten 
kommen kann, bitten wir Sie diese genau durchzulesen.
Für mündliche Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Voraussetzung 

Das Mindestalter ist 18 Jahre, jüngere Teilnehmer 
benötigen die Kostenübernahme und Genehmigung durch 
die Eltern.

Studienbeginn

Kann das Studium nicht zum angegebenen Zeitpunkt 
angeboten werden, so wird der Teilnehmer zum 
Studienbeginn gesondert eingeladen.
Erfährt er den Studienbeginn nicht bis spätestens  4 
Wochen vor Studienbeginn, so erkundigt er sich bei der 
Lehrgangsorganisation unter den Tel. Nrn.:
Petra Krauß, Hundetrainerin, 0173-95 485 65  
Mobile Hundeschule München oder Ina Planer, 
Tierheilpraktikerin, 0163- 45 12 494.

Unterrichtsort

Ca. ¾ der Unterrichtsveranstaltungen werden am 
gewählten Basisstudienort durchgeführt, einschließlich der 
Praktika. Ausweichräume, werden frühzeitig bekannt 
gegeben, und können bis zu  40 km Wegstrecke vom 
Basisstudienort entfernt liegen.

Unterrichtstermine

Der Unterricht findet an Wochenenden statt. Eine 
Unterrichtseinheit am Wochenende hat  8 
Unterrichtsstunden a´ 45 Minuten. Die angegebenen 
Lehrthemen sind Standardinhalte der Ausbildung. Darüber 
hinaus können gruppenbezogen auch andere Themen aus 
dem Bereich praxisorientierter naturbezogener 
Tierheilkunde durchgeführt werden, sowie praktische 
Übungen. Kurzfristige Terminverlegung: Der jeweils 
nächste Kurstag kann ggf. am vorangegangenen Kurstag 
bekannt gemacht werden. Fehlt der Teilnehmer, so sollte 
bei der Lehrgangsorganisation oder bei einem 
zuverlässigen Kommilitonen danach gefragt werden, ob 
eine Terminänderung stattgefunden hat. Sollte 
unvorhergesehen ein Termin oder ein Referent ausfallen 
und eine Benachrichtigung nicht mehr erfolgen können, so 
wird der Termin nachgeholt. Weitere Verpflichtungen 
entstehen hieraus für die Lehrgangsorganisatoren nicht.

Pflichten des Seminarteilnehmers

Übungs- und Arbeitsmaterial für die jeweils einmalige 
Demonstration der ggf. angesprochenen Therapie- und 
Diagnosebereiche werden gestellt. Für weitergehende 
Übungswünsche hat der Studierende das Material ggf. 
beim Referenten zum Selbstkostenpreis, zuzüglich einem 
Aufwandsaufschlag von max. 25 % zu beziehen.
Der Seminarteilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen 
des Referenten insbesondere bezüglich angemessener 
Vorsicht und Verhalten in bezug auf die Tiere im Praktikum 
Folge zu leisten. Die Mobile Hundeschule München haftet 
nicht für die Folgen der Missachtung. Der Referent hat im 
Zweifel das Recht, den Teilnehmer vom Unterricht des 
jeweiligen Seminars auszuschließen, wenn trotz 
Aufforderung das Verhalten nicht angepasst wird oder die 
Gruppenarbeit nachhaltig gestört wird.
Ein Wandelungs- oder Minderungsanspruch des 
Teilnehmers für Unterrichtsausfall entsteht in diesem Falle 
nicht.

Abschluss des Vertrages (Anmeldung)

Mit dem Eingang der schriftlichen Anmeldung bei der 
Mobilen Hundeschule München kommt der Vertrag 
zwischen diesem und dem/der Teilnehmer/In verbindlich 
zustande und der/die Teilnehmer/In erhält eine 
Anmeldebestätigung. 
Die Mobile Hundeschule München, verpflichtet sich alle 
Angaben in der Anmeldung strikt vertraulich zu behandeln, 
insbesondere die Angaben nicht an Dritte weiter zu geben.

Kursgebühren

Kursgebühren sind pünktlich zu zahlen. Die erste Rate 
bzw. die Gesamtgebühr (bei Barzahlern) ist zum 
Einführungstag der gebuchten Ausbildungsmaßnahme 
fällig,
Folgeraten jeweils zum 15. des Folgemonats. Bei Verzug 
um mehr als 3 Wochen ist die gesamte Restgebühr auf 
einmal fällig. Rückständige Gebühren sind mit 1% pro 
Monat zu verzinsen.

Kündigung

Eine Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich 
(§626 BGB).
Die Kündigungserklärung ist schriftlich an Die Mobile 
Hundeschule München, Petra Krauß, Willibaldstrasse 13, 
80687 München oder an Tierheilpraxis Ina Planer, 
Birkerstrasse 9, 80636 München zu richten.

Sicherungsklausel für kleine Kurse

In Fällen, in denen die Teilnehmerzahl unter 5 Personen 
bleibt oder absinken sollte, steht der Mobilen Hundeschule 
München ein außerordentliches Kündigungsrecht mit 
zeitanteiliger Berechnung und ggf. Rückerstattung von 
Kursgebühren zu, wobei 15 % der Gesamtgebühr als 
Einschreibegebühr und Verwaltungskosten in Ansatz 
gebracht und nicht anteilig berechnet werden.

Hausordnung

Es wird darauf hingewiesen, dass die Hausordnung des 
Tierheims Riem eingehalten werden muß.

Videoprogramme und Druckerzeugnisse der Mobilen 
Hundeschule München dürfen nicht kopiert, reproduziert, 
weitergegeben, verbreitet oder gewerblich genutzt werden.


